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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin R in der Beschwerdesache Bf gegen den
Bescheid des Finanzamt Salzburg-Land vom 30. Oktober 2013 betreffend Rückforderung
zu Unrecht bezogener Familienbeihilfe und Kinderabsetzbeträge für den Zeitraum April bis
September 2013 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
eine ordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Der Beschwerdeführer bezog im Zeitraum April bis September 2013 für seinen volljährigen
Sohn A B, geboren am xx.xx.xxxx, Familienbeihilfe in Höhe von 1.126,11 Euro sowie
Kinderabsetzbeträge in Höhe von 350,40 Euro, sohin insgesamt 1.476,62 Euro.

Zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Weitergewährung der Familienbeihilfe
ersuchte das Finanzamt Salzburg-Land den Beschwerdeführer um Vorlage
entsprechender Unterlagen. Dieser teilte mit, dass sein Sohn aufgrund einer
negativen Beurteilung der Zulassungsprüfung zum Studium der Wirtschafts-und
Sozialwissenschaften ab März 2013 zu einer Wartezeit gezwungen gewesen wäre.
So hätte der Sohn mit Oktober 2013 ein neues Studium, Englisch und Amerikanistik,
aufgenommen.

Mit Bescheid vom 30. Oktober 2013 forderte das Finanzamt die Familienbeihilfe und die
Kinderabsetzbeträge für die Monate April bis September 2013 in Höhe von insgesamt
1.476,62 Euro mit der Begründung zurück, dass Sohn A das Bachelorstudium Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften mit 05. März 2013 abgebrochen hätte. In der Zeit von  April
bis September 2013 hätte sich dieser nicht in Berufsausbildung befunden, weshalb
für diesen Zeitraum die Familienbeihilfe sowie die Kinderabsetzbeträge rückgefordert
werden müssten. Die Rückzahlung hätte bis auf Widerruf durch Anrechnung des zu
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Unrecht bezogenen Betrages auf die fälligen oder fällig werdenden Familienbeihilfen
(einschließlich Kinderabsetzbeträgen) zu erfolgen.

Dagegen richtete sich die am 26. November 2013 beim Finanzamt eingelangte
Beschwerde des Beschwerdeführers mit der Begründung, nach Immatrikulation seines
Sohnes A für das Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Oktober 2012,
hätte dieser die STEOP-Zulassungsprüfung zum Studium im Februar 2013 negativ
abgeschlossen. Die Benachrichtigung dazu wäre mit gleichzeitiger Exmatrikulation seitens
der Universität Wien im März 2013 erfolgt. Naturgemäß wäre nach diesem Zeitpunkt
keine Prüfung mehr möglich und aufgrund der negativen Beurteilung der Prüfung auch
kein anrechenbarer Studienerfolg zu verzeichnen gewesen. Sein Sohn wäre demnach
gezwungen gewesen ein anderes Studium auszuwählen und hätte die Zeit von April bis
Juni 2013 entsprechend genützt, um dies zu tun. Er hätte sich für das Studium Englisch
und Amerikanistik entschieden und anschließend von Juli bis September 2013 in Amerika
gejobbt, um sich bestmöglich auf das neue Studium vorzubereiten. Dass sein Sohn in
der Zeit von April bis September 2013 nicht in Berufsausbildung gestanden wäre, wäre
insofern nicht richtig, als dieser alles dazu getan hätte, um unverzüglich einen Ersatz
für das Studium zu finden. Dieses Bemühen wäre mit dem Aufwand eines regulären
Studiums absolut vergleichbar gewesen. Der Entzug der Familienbeihilfe sowie der
Kinderabsetzbeträge würde hier eine unbillige Härte darstellen, da aufgrund neuer, ab
2013 geltender Zugangsregelungen (STEOP) offensichtlich eine Situation entstanden
wäre, auf welche das Studienförderungsgesetz gar nicht ausreichend Rücksicht nehmen
hätte können, da die Situation bei Erlass dieses Gesetzes nicht existent gewesen
wäre. Tatsache wäre, dass bei einer Nicht-Zulassung aufgrund einer negativen STEOP
eine unfreiwillige Wartepflicht bis zum Herbst bestehen würde. Es wäre unbillig, diese
Wartepflicht noch durch den Entzug der Familienbeihilfe sowie des Kinderabsetzbetrages
zu belasten, zumal dies zusätzlich zum Entzug der Studienbeihilfe führen würde.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 17. März 2014 wies das Finanzamt die
gegenständliche Beschwerde ab. Sohn A hätte mit 05. März 2013 das Studium nach
einem Semester abgebrochen und hätte sich in der Zeit von April bis September 2013
nicht in Berufsausbildung befunden. Erst ab dem Wintersemester 2013/2014 hätte er ein
neues Bachelorstudium an der Universität Wien begonnen.

Dagegen richtete sich der am 3. April 2014 als Vorlageantrag zu wertende
Einspruch zur Beschwerdevorentscheidung des Beschwerdeführers. Begründend
führte dieser aus, es wäre nicht richtig, dass sein Sohn A das Bachelorstudium
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgebrochen hätte. Sein Sohn hätte die
STEOP (Studieneingangsorientierungsphase) nicht geschafft. Er hätte sich weiter in
Berufsausbildung befunden, da er zum nächstmöglichen Termin weiterstudiert und sich
lediglich in einer erzwungenen Wartephase befunden hätte.

Auf Grund der Aktenlage bzw. der aus dem dargestellten Verfahrensverlauf resultierenden
Ermittlungsergebnisse ist zusammenfassend von folgendem entscheidungsrelevanten
Sachverhalt auszugehen:
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Der Beschwerdeführer bezog für den Zeitraum April bis September 2013 für seinen
volljährigen Sohn A B, geboren am xx.xx.xxxx, Familienbeihilfe in Höhe von 1.126,22 Euro
sowie Kinderabsetzbeträge in Höhe von 350,40 Euro, sohin insgesamt 1.476,62 Euro.

Nach Ableistung des Zivildienstes nahm Sohn A im Oktober 2012 das Bachelorstudium
„Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ an der Universität Wien auf.
Er absolvierte im Februar 2013 die STEOP-Zulassungsprüfung für das Studium
„Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ negativ.

Im März 2013 wurde der Sohn gleichzeitig mit Bekanntgabe der negativen
Prüfungsabsolvierung seitens der Universität Wien exmatrikuliert.

Im Zeitraum April bis September 2013 war der Sohn an keiner Universität immatrikuliert
und stand auch in keiner anderweitigen Berufsausbildung.

Mit Oktober 2013 nahm der Sohn ein neues Bachelorstudium „Englisch und Amerikanistik“
an der Universität Wien auf.

 

Beweiswürdigung:

Der getroffene Sachverhalt gründet sich auf die von der Abgabenbehörde sowie durch das
Bundesfinanzgericht aufgenommenen Beweise und den Inhalt der Verwaltungsakte.

 

Rechtslage:

Gemäß § 2 Abs. 1 Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (FLAG 1967) haben Personen,
die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, Anspruch
auf Familienbeihilfe

a) für minderjährige Kinder,

b) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für
einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet
werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich
ist. Bei volljährigen Kindern, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992,
BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung besuchen, ist eine Berufsausbildung nur dann
anzunehmen, wenn sie die vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht
mehr als ein Semester oder die vorgesehene Ausbildungszeit um nicht mehr als ein
Ausbildungsjahr überschreiten. Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehenen Studienzeit
absolviert, kann einem weiteren Studienabschnitt ein Semester zugerechnet werden.
Die Studienzeit wird durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis (zB
Krankheit) oder nachgewiesenes Auslandsstudium verlängert. Dabei bewirkt eine
Studienbehinderung von jeweils drei Monaten eine Verlängerung der Studienzeit
um ein Semester. Zeiten als Studentenvertreterin oder Studentenvertreter nach dem
Hochschülerschaftsgesetz 1998, BGBl. I Nr. 22/1999, sind unter Berücksichtigung der
Funktion und der zeitlichen Inanspruchnahme bis zum Höchstausmaß von vier Semestern
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nicht in die zur Erlangung der Familienbeihilfe vorgesehene höchstzulässige Studienzeit
einzurechnen. Gleiches gilt für die Vorsitzenden und die Sprecher der Heimvertretungen
nach dem Studentenheimgesetz, BGBl. Nr. 291/1986. Der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie hat durch Verordnung die näheren Voraussetzungen für diese
Nichteinrechnung festzulegen. Zeiten des Mutterschutzes sowie die Pflege und Erziehung
eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres hemmen den Ablauf
der Studienzeit. Bei einem Studienwechsel gelten die in § 17 Studienförderungsgesetz
1992, BGBl. Nr. 305, angeführten Regelungen auch für den Anspruch auf Familienbeihilfe.
Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung für das erste
Studienjahr. Anspruch ab dem zweiten Studienjahr besteht nur dann, wenn für ein
vorhergehendes Studienjahr die Ablegung einer Teilprüfung der ersten Diplomprüfung
oder des ersten Rigorosums oder von Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern des
betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht Semesterwochenstunden oder im
Ausmaß von 16 ECTS-Punkten nachgewiesen wird. Der Nachweis ist unabhängig von
einem Wechsel der Einrichtung oder des Studiums durch Bestätigungen der im § 3
des Studienförderungsgesetzes 1992 genannten Einrichtungen zu erbringen. Für eine
Verlängerung des Nachweiszeitraumes gelten die für die Verlängerung der Studienzeit
genannten Gründe sinngemäß,

c) für volljährige Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder
während einer späteren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 25.
Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich
dauernd außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen,

d) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die
Zeit zwischen dem Abschluss der Schulausbildung und dem Beginn einer weiteren
Berufsausbildung, wenn die weitere Berufsausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt
nach Abschluss der Schulausbildung begonnen wird,

e) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit
zwischen der Beendigung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes und dem
Beginn oder der Fortsetzung der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder Zivildienstes begonnen
oder fortgesetzt wird,

f) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

g) für volljährige Kinder, die in dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, den
Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten oder davor geleistet haben,
bis längstens zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie nach Ableistung des
Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder
in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; für Kinder, die eine in § 3 des
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen
der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer,
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h) für volljährige Kinder, die erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 25  Lebensjahr
noch nicht vollendet haben und die für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten
Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die
Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind nicht
anzuwenden,

i)  für volljährige Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden,
in Berufsausbildung befinden und die vor Vollendung des 24. Lebensjahres ein Kind
geboren haben oder an dem Tag, an dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, schwanger
sind, bis längstens zur Vollendung des 25. Lebensjahres; für Kinder, die eine in § 3 des
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen
der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer,

j) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, bis längstens zum erstmöglichen Abschluss eines Studiums, wenn sie

aa) bis zu dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Lebensjahr vollendet haben, dieses
Studium begonnen haben, und

bb)  die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums bis zum erstmöglichen
Studienabschluss zehn oder mehr Semester beträgt, und

cc) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums nicht überschritten wird,

k) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres, und die sich in Berufsausbildung befinden, wenn sie vor
Vollendung des 24. Lebensjahres einmalig in der Dauer von acht bis zwölf Monaten eine
freiwillige praktische Hilfstätigkeit bei einer von einem gemeinnützigen Träger der freien
Wohlfahrtspflege zugewiesenen Einsatzstelle im Inland ausgeübt haben; für Kinder, die
eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch
nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer,

l)  für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die
teilnehmen am

aa) Freiwilligen Sozialjahr nach Abschnitt 2 des Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr. 17/2012,
bb) Freiwilligen Umweltschutzjahr nach Abschnitt 3 des Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr.
17/2012,

cc) Gedenkdienst, Friedens- und Sozialdienst im Ausland nach Abschnitt 4 des
Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr. 17/2012, dd) Europäischen Freiwilligendienst nach dem
Beschluss Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.
November 2006 über die Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ im Zeitraum 2007
- 2013.

Wer Familienbeihilfe zu Unrecht bezogen hat, hat nach § 26 Abs. 1 FLAG 1967 die
entsprechenden Beträge zurückzuzahlen.
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Laut § 26 Abs.1 FLAG 1967 hat derjenige, der Familienbeihilfe objektiv zu
Unrecht bezogen hat, die entsprechenden Beträge zurückzuzahlen, soweit (was
im gegenständlichen Fall nicht gegeben ist) der unrechtmäßige Bezug nicht
ausschließlich durch eine unrichtige Auszahlung durch eine in § 46 FLAG 1967
genannte Gebietskörperschaft oder gemeinnützige Krankenanstalt (einen so genannten
"Selbstträger") verursacht worden ist.

Diese Bestimmung normiert eine objektive Erstattungspflicht desjenigen, der
Familienbeihilfe zu Unrecht bezogen hat, ohne Rücksicht darauf, ob die bezogenen
Beträge gutgläubig empfangen wurden oder ob die Rückzahlung eine Härte bedeutete.
Die Verpflichtung zur Rückerstattung unrechtmäßiger Beihilfenbezüge ist von subjektiven
Momenten unabhängig. Entscheidend ist nur, ob der Empfänger die Beträge objektiv
zu Unrecht erhalten hat (vgl. z.B. VwGH 31.10.2000, 96/15/0001, VwGH 13.3.1991,
90/13/0241).

Nach § 33 Abs. 3 EStG 1988 steht Steuerpflichtigen, denen auf Grund des
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 Familienbeihilfe gewährt wird, im Wege der
gemeinsamen Auszahlung mit der Familienbeihilfe ein Kinderabsetzbetrag von monatlich
58,40 Euro für jedes Kind zu. Für Kinder, die sich ständig außerhalb eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union, eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der
Schweiz aufhalten, steht kein Kinderabsetzbetrag zu. Wurden Kinderabsetzbeträge zu
Unrecht bezogen, ist § 26 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 anzuwenden.

 

Erwägungen:

Nach der Intention des Gesetzgebers soll die Familienbeihilfe grundsätzlich (nur
mehr) bis zum Abschluss der ersten nach Eintritt der Volljährigkeit abgeschlossenen
Berufsausbildung gewährt werden. Ist eine Berufsausbildung abgeschlossen, soll
somit der Anspruch auf Familienbeihilfe (sofort, das heißt mit Ende des Monats,
in dem die Berufsausbildung abgeschlossen wurde) grundsätzlich wegfallen. Dies
wird durch die Abänderung der bis Ende Februar 2011 bestehenden Bestimmung
des § 2 Abs 1 lit d FLAG 1967 über die Weiterzahlung der Familienbeihilfe für
drei Monate deutlich. Unbeschadet der Tatsache, dass mit Beginn einer weiteren
Berufsausbildung der Familienbeihilfenanspruch wieder aufleben kann, hat sich der
Gesetzgeber somit dazu entschlossen, für volljährige Kinder für Lücken zwischen zwei
Berufsausbildungen keine Familienbeihilfe mehr zu gewähren. Dies mit Ausnahme von
bestimmten, nach Ansicht des Gesetzgebers besonders berücksichtigungswürdigen
Sachverhaltskonstellationen, bei welchen davon auszugehen ist, dass trotz des
Abschlusses einer Berufsausbildung das Kind (noch) nicht selbsterhaltungsfähig ist.
Eine derartige besonders berücksichtigungswürdige Situation wird durch den "neuen",
seit März 2011 gültigen § 2 Abs. 1 lit. d FLAG 1967 erfasst. Nach Abschluss einer
(allgemeinbildenden) Schulausbildung ist in sehr vielen Fällen der unmittelbare Einstieg in
das Berufsleben noch nicht möglich und hat daher (regelmäßig) eine weitere (spezifische)
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Berufsausbildung zu erfolgen. Für diese Lücke besteht Anspruch auf Familienbeihilfe,
wenn die weitere Berufsausbildung frühestmöglich begonnen wird.

Familienbeihilfe steht gemäß § 2 FLAG 1967 einem Volljährigen daher nur dann zu, wenn
sich dieser in einer Berufsausbildung befindet. Der Sohn des Beschwerdeführers befand
sich in dem hier maßgeblichen Zeitraum unzweifelhaft in keiner Berufsausbildung.

Dass die Auswahl eines Studiums die volle Zeit dieses Sohnes im
beschwerdegegenständlichen Zeitraum bzw. einen mit dem Aufwand eines regulären
Studiums vergleichbaren Zeitaufwand in Anspruch genommen habe, ist in diesem
Zusammenhang irrelevant, da der Anspruch auf Familienbeihilfe nur unter den
in § 2 FLAG 1967 taxativ aufgezählten Tatbeständen zusteht. Ob der Aufwand
eines Familienbeihilfeanspruchssuchenden mit dem Aufwand eines regulären
Studiums bzw. Ausbildung vergleichbar ist, ist eben nur dann relevant, wenn der
Familienbeihilfeanspruchssuchende sich in einem Ausbildungsverhältnis befindet. Dieses
Ausbildungsverhältnis muss dann die volle Zeit des Auszubildenden in Anspruch nehmen.

Wenn auch der Beschwerdeführer mehrfach darauf hinweist, dass sein Sohn das
Studium nicht abgebrochen habe, sondern aufgrund einer negativen Absolvierung
der Zulassungsprüfung seitens der Wirtschaftsuniversität Wien exmatrikuliert worden
sei, und er die Zeitspanne bis zur Aufnahme eines neuen Studiums im Herbst 2013
durch entsprechende Vorbereitung (Aufenthalt in den USA) für das neue Studium
genützt habe, ist darauf zu verweisen, dass das FLAG 1967 einen Beihilfeanspruch nur
während „Überbrückungszeiten“ in § 2 Abs. 1 lit. d FLAG 1967 für drei Monate nach
Abschluss (nicht jedoch nach Abbruch, vgl. VwGH 21. Oktober 1999, 97/15/0111) der
Schulausbildung, und in § 2 Abs. 1 lit. e FLAG 1967 für die Zeit zwischen der Beendigung
des Präsenz- oder Zivildienstes und der frühest möglichen Aufnahme oder Fortsetzung
der Berufsausbildung normiert. Gerade dadurch wird offenkundig, dass andere
Überbrückungszeiten nicht als anspruchsbegründend (im Sinne von "unschädlicher
Lücke") angesehen werden können (vgl. VwGH 31.Oktober 2000, 2000/15/0035; UFS 02.
Jänner 2013, RV/0370-G/12).

Es ist auch noch darauf hinzuweisen, dass dem Sohn des Beschwerdeführers die
Möglichkeit offen gestanden wäre, nach erfolgter Exmatrikulation innerhalb der
vorgesehenen Nachfrist ein neues Studium an einer anderen Universität mit Beginn
des Sommersemesters 2013 aufzunehmen. Die vom Beschwerdeführer behauptete,
unfreiwillige Wartepflicht seines Sohnes bis zum Herbst 2013 bestand demnach nicht.

Bis zum Zeitpunkt des Beginnes der neuen Berufsausbildung mit 1. Oktober 2013
(Wintersemester 2013) lag, wie das Finanzamt im angefochtenen Bescheid im Ergebnis
zutreffend ausführte, keiner der im oben wiedergegebenen § 2 Abs. 1 FLAG 1967 taxativ
genannten Anspruchsvoraussetzungen für die Familienbeihilfe vor.

Dem Einwand des Beschwerdeführers der Entzug der Familienbeihilfe sowie des
Kindesabsatzbetrages stelle eine unbillige Härte dar, ist entgegenzuhalten, dass nach
der Rechtsprechung des VwGH die Bestimmung § 26 FLAG 1967 eine objektive
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Erstattungspflicht desjenigen normiert, der Familienbeihilfe zu Unrecht bezogen hat, ohne
Rücksicht darauf, ob die Rückzahlung eine Härte bedeutet.

Der Beschwerdeführer hat daher gemäß § 26 Abs. 1 FLAG 1967 die im
beschwerdegegenständlichen Zeitraum zu Unrecht bezogenen Beträge zurückzuzahlen.

Dasselbe gilt gemäß § 33 Abs. 3 EStG 1988 iVm § 26 Abs. 1 FLAG 1967 für die zu
Unrecht bezogenen Kinderabsetzbeträge.

Der angefochtene Bescheid entspricht sohin der Rechtslage, weshalb spruchgemäß zu
entscheiden war.

 

Zulässigkeit der Revision:

Die Revision an den VwGH ist nicht zulässig. Das gegenständliche Erkenntnis
weicht weder von der Rechtsprechung des VwGH ab, noch fehlt diese und der
Lösung der Rechtsfrage kommt auch keine grundsätzliche Bedeutung zu, da das
Bundesfinanzgericht in rechtlicher Hinsicht der in der Entscheidung dargestellten Judikatur
des Verwaltungsgerichtshofes folgt.

 

 

Salzburg-Aigen, am 19. Mai 2014

 


